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* Der vorliegende Beitrag ist in der Ausgabe 

5/2018 der „Statistischen Monatshefte Nie-

dersachsen“ erschienen und wird mit freund-

licher Genehmigung des Landesamts für Sta-

tistik Niedersachsen hier im Originalwortlaut 

abgedruckt.

Gastbeitrag*
Regionale Gliederung in den Ländern und ihre 
Entwicklung 1990 bis 2017

Im folgenden Beitrag wird dargestellt, welche Entwicklungen und Veränderungen der Kom-
munal- und Regionalstruktur in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland sich binnen 
einer Generation vom Ende des Jahres 1990, also kurz nach der Wiedervereinigung, bis 
zum 31. März 2017 vollzogen haben. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Kommu-
nen: Gemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise und weitere Gemeindeverbände. Ergänzend 
wird auch über die Entwicklung der Zahl der Regierungsbezirke als staatlicher Gliederungs-
ebene berichtet. Die aktuelle Territorialgliederung des Bundesgebiets verdeutlicht bis auf 
die Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise die Abbildung 1.

Prof. Lothar Eichhorn 

Wichtigste Datengrundlage ist das „Gemeindever-

zeichnis-Informationssystem“ (GV-ISys), das von 

den Statistischen Ämtern des Bundes und der Län-

der gepflegt und herausgegeben wird. Die Informa-

tionen aus diesem Verzeichnis wurden ergänzt 

durch Daten, die vor allem in den Internetangeboten 

der Statistischen Ämter der Länder enthalten sind.

 

Statistisch sofort auffällig ist die in allen Daten er-

kennbare und mehr oder weniger stark ausgeprägte 

Verringerung der Zahl der Einheiten. Ein Konzentra-

tionsprozess wird sichtbar: Ende des Jahres 1990 

gab es in Deutschland 16  127 Gemeinden. Bis zum 

31. März 2017 reduzierte sich deren Zahl auf nur noch 

11  056. Innerhalb von 26 Jahren ging damit die An-

zahl der Gemeinden um 5  071 bzw. 31,4 % zurück. 

Die Zahl der kreisfreien Städte1 schrumpfte im glei-

chen Zeitraum ebenfalls, aber der Rückgang war 

längst nicht so stark ausgeprägt: 1990 gab es bun-

desweit 117 kreisfreie Städte, 2017 waren es noch 

107 – ein Rückgang um 10 Städte bzw. 8,5 %. Dieje-

nigen Gemeinden, die nicht den Status einer kreis-

freien Stadt haben, sind in Landkreisen2 zusammen-

gefasst. Die Zahl der Landkreise betrug 1990 noch 

426 und ging bis Ende März 2017 um 132 bzw.  

31,0 % auf 294 zurück, also in etwa im gleichen  

Tempo wie die Zahl der Gemeinden. Wie vollzog 

sich dieser Prozess im Einzelnen?

Entwicklung der Zahl der Regierungsbezirke

Regierungsbezirke sind keine kommunalen, son-

dern staatliche Regionaleinheiten. Sie untergliedern 

in einigen größeren Flächenländern das Territorium 

und bündeln die Politik der jeweiligen Landesregie-

rung im Bezirk. In den Stadtstaaten, im Saarland 

und Schleswig-Holstein sowie in den ostdeutschen 

Flächenländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Thüringen gab es diese staatliche Ebe-

ne bereits 1990 nicht. Wie Tabelle 1 und Abbildung 2

zeigen, sank die Zahl der Regierungsbezirke seit 

1990 zunächst von 29 auf 22, und danach auf heu-

te nur noch 19. Im Einzelnen ging dies auf Entschei-

dungen in vier Ländern zurück:

• In Rheinland-Pfalz wurden die Regierungsbezirke 

Koblenz, Trier und Rheinhessen-Pfalz zum 1. Ja-

nuar 2000 aufgelöst.

• In Sachsen-Anhalt wurden die drei Regierungs-

bezirke Dessau, Halle und Magdeburg zum 1. Ja-

nuar 2004 aufgelöst.

1  Die kreisfreien 
Städte sind ebenfalls 
Gemeinden; ihre Zahl 
ist in der der Gemein-

  den enthalten. 

2  Einschließlich der 
Region Hannover, der 
Städteregion Aachen 
sowie des Stadt-

  verbandes Saar-
brücken. Diese 
sind Kommunal-
verbände eigener

  Art, die funktional 
  aber den Landkrei-

sen zugeordnet 
werden können.



Bayern in Zahlen 8|2018

 528  Beiträge aus der Statistik  

Abb. 1
Kreisgrenzenkarte Deutschland
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• Zum 1. Januar 2005 wurden in Niedersachsen die 

vier Regierungsbezirke Braunschweig, Hannover, 

Lüneburg und Weser-Ems aufgelöst.

• In Sachsen wurden die Regierungsbezirke Chem-

nitz, Dresden und Leipzig am 1. Januar 1991 ge-

gründet, 2008 in Direktionsbezirke mit ähnlicher 

Zuständigkeit überführt3 und zum 1. März 2012 

aufgelöst.

Verfassungsrechtliche Vorgaben der kommu-

nalen Neugliederungen

Gemäß Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz haben die Ge-

meinden das Recht, alle Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 

eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Ge-

meindeverbände – zu diesen zählen vor allem die 

Landkreise, aber auch z. B. die Samtgemeinden – 

haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen 

ihrer gesetzlichen Aufgabenbereiche. Weiteres wird 

in den Länderverfassungen geregelt. So bestimmt 

die niedersächsische Verfassung (Verf. ND) im Art. 57  

Abs.  3 darüber hinaus, dass die Gemeinden – so-

fern gesetzlich nicht ausdrücklich etwas anderes be-

stimmt ist – in ihrem Gebiet die ausschließlichen Trä-

ger der öffentlichen Aufgaben sind. Laut Art. 57 Abs. 1  

Verf. ND verwalten Gemeinden und Landkreise ihre 

Angelegenheiten in eigener Verantwortung.4 Damit 

ist die „kommunale Selbstverwaltung“ verfassungs-

rechtlich garantiert, und die Gemeinden und Land-

kreise sind institutionell geschützt. Das heißt nicht, 

dass nicht einzelne Gemeinden und Landkreise auf-

gelöst werden können – dies ist aber nur per Gesetz 

und unter Berücksichtigung der institutionellen Ga-

rantien möglich. Es ergibt sich ein im Wesentlichen 

dreistufiger Verwaltungsaufbau nach Bund, Ländern 

und Kommunen, wobei die kommunale Ebene sich 

noch einmal gliedert in Gemeinden (einschließlich 

kreisfreier Städte) und Landkreise. Die Aufgabenver-

teilung zwischen Gemeinden und Landkreisen ist in 

Niedersachsen im Niedersächsischen Kommunal-

verfassungsgesetz grundlegend definiert. Die Land-

 Tab. 1  Zahl der Regierungsbezirke 1990 bis 2017 nach Ländern

Abb. 2
Zahl der Regierungsbezirke 1990 und 2017
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3  Näheres in Art. 1 
des Sächsischen 
Verwaltungsneuord-
nungsgesetzes vom 
29.01.2008, der den 
§ 6 des Sächsischen 
Verwaltungsorgani-
sationsgesetzes än-

  derte. Die Landesdi-
rektionen nahmen Auf-
gaben aus mehreren 
Staatsministerien 

  wahr und koordi-
nierten die staatliche 
Verwaltungstätigkeit 
in ihrem Direktions-

  bezirk, hatten z. T. 
aber auch Aufgaben, 
die das ganze Land 
betrafen. Sie werden 

  in Tabelle 1 als Regie-
rungsbezirke gezählt.

4  Über ihre eigenen An-
gelegenheiten hinaus 
können den Kommu-
nen auch staatliche 
Aufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung 
übertragen werden.

T1 | Zahl der Regierungsbezirke 1990 bis 2017 nach Ländern

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Baden-Württemberg ..................... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bayern ........................................... 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Berlin ............................................. – – – – – – – – – – –
Brandenburg ................................. – – – – – – – – – – –
Bremen .......................................... – – – – – – – – – – –
Hamburg ....................................... – – – – – – – – – – –
Hessen .......................................... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mecklenburg-Vorpommern .......... – – – – – – – – – – –
Niedersachsen ........................... 4 4 – – – – – – – – –
Nordrhein-Westfalen ..................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rheinland-Pfalz ............................. 3 – – – – – – – – – –
Saarland ........................................ – – – – – – – – – – –
Sachsen ........................................ – 3 3 3 3 – – – – – –
Sachsen-Anhalt ............................. 3 3 – – – – – – – – –
Schleswig-Holstein ....................... – – – – – – – – – – –
Thüringen ...................................... – – – – – – – – – – –

Deutschland ............................... 29 29 22 22 22 19 19 19 19 19 19

Jahr (31.12.) 31.03.
2017

Land

Derzeit gibt es nur noch in Baden-Württemberg,  

Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen Regie-

rungsbezirke, und zwar dort in seit 1990 bis heu-

te unveränderter Anzahl. Diese vier Länder sind vor 

allem nach der Bevölkerungszahl und Wirtschafts-

kraft so groß, dass dort das Bedürfnis nach einer 

regionalen Ebene, die zwischen der Landesregie-

rung und der kommunalen Ebene liegt, stärker ist 

als anderswo. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde diese staatli-

che Gliederungsebene im Zuge von Verwaltungs-

reformen abgeschafft.
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kreise übernehmen im Wesentlichen Aufgaben von 

überörtlicher Bedeutung, während die Gemeinden 

originär zuständig sind für „Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft“. 

Entwicklung der Zahl der Landkreise

Im Jahr 1990 gab es (vgl. Tabelle 2 und Abbildung 3)

bundesweit noch 426 Landkreise. Bis Ende März 

2017 sank deren Zahl um 132 bzw. 31,0 % auf nur 

noch 294. Der Grund für diese Reduzierung liegt da-

rin, dass vor allem in ländlichen und strukturschwa-

chen Gebieten Landkreise fusioniert wurden in der 

Hoffnung, dass bevölkerungsstärkere administra-

tive Einheiten ihre jeweiligen Aufgaben besser und 

effizienter als kleine – oder im Zuge der demogra-

fischen Entwicklung zu klein gewordene – Einheiten 

erfüllen. Die bundesweit letzte derartige Reform war 

die Fusion der Landkreise Osterode am Harz und 

Göttingen am 1. November 2016 zum Landkreis

Göttingen.

Die Entwicklung verlief in Ostdeutschland anders als 

in Westdeutschland. In den westdeutschen Flächen-

ländern5 gab es in den siebziger Jahren tiefgreifen-

de Kreisreformen; so gab es in Niedersachsen En-

de der 60er-Jahre noch 60 Landkreise, deren Zahl 

dann auf 38 reduziert wurde bis es am 1. November 

2016 zu einer Reduzierung auf 37 kam. Ansonsten 

blieb die Zahl stabil, sodass in Baden-Württemberg, 

Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-

land und in Schleswig-Holstein deren Zahl von 1990 

bis 2017 völlig unverändert blieb. Anders in den ost-

deutschen Flächenländern, die in den ersten Jahren 

nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 

von starken Bevölkerungsverlusten betroffen wa-

ren. Vor allem in der Phase von 1990 bis 2000 wur-

den dort zahlreiche Kreisfusionen vorgenommen. 

Sehr einschneidend war z. B. die Kreisgebietsreform 

in Brandenburg am 3. Dezember 1993, die die Zahl 

der dortigen Landkreise von 38 auf 14 verringerte.6 

Diese Zahl blieb dann bis heute konstant.

Die letzte größere Änderung gab es am 4. Sep-

tember 2011 im dünn besiedelten Mecklenburg-

Vorpommern, als dort die Zahl der Landkreise von 

zwölf auf sechs halbiert wurde. Dabei entstanden 

weit ausgedehnte kommunale Einheiten, die wie die 

Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Lud-

wigslust-Parchim mit 5  496 bzw. 4  767 km2 flächen-

mäßig größer sind als die Länder Berlin (891 km2), 

Bremen (420 km2), Hamburg (755 km2) und Saar-

land (2  571 km2) zusammengenommen. Die Abbil-

5  In den drei Stadt-
staaten gibt es 
keine Landkreise.

6  Vgl. Hartmut Bömer-
mann und Gabriele 
Gruber, Gebietsglie-
derungen in Branden-
burg, in: Zeitschrift 
für amtliche Statistik 
Berlin-Brandenburg, 
Heft 4/2010, S. 22ff.

Abb. 3
Zahl der Landkreise 1990 und 2017

0

100

200

300

400

500

1990 2017

426

294

 Tab. 2  Landkreise 1990 bis 2017T2 | Landkreise 1990 bis 2017

Anzahl %

 Baden-Württemberg .......... 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 – –
 Bayern ................................. 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 – –
 Berlin ................................... – – – – – – – – – – – – –
 Brandenburg ...................... 38 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - 24 - 63,2
 Bremen ............................... – – – – – – – – – – – – –
 Hamburg ............................. – – – – – – – – – – – – –
 Hessen ................................ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 – –
 Mecklbg.-Vorpom. .............. 31 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 - 25 - 80,6
 Niedersachsen ................. 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 - 1 - 2,6
 Nordrhein-Westfalen .......... 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 – –
 Rheinland-Pfalz .................. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 – –
 Saarland .............................. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – –
 Sachsen .............................. 48 22 22 10 10 10 10 10 10 10 10 - 38 - 79,2
 Sachsen-Anhalt .................. 37 21 21 11 11 11 11 11 11 11 11 - 26 - 70,3
 Schleswig-Holstein ............. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 – –
 Thüringen ............................ 35 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 18 - 51,4

 Deutschland ..................... 426 323 323 301 295 295 295 295 295 294 294 - 132 - 31,0

Land

Jahr (31.12.)
31.03.
2017

Veränderung
1990 bis 2017
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dung 1 veranschaulicht deutlich, wie groß flächen-

mäßig gesehen die Landkreise im Nordosten der 

Bundesrepublik sind: Die fünf nach der Fläche größ-

ten Landkreise Deutschlands liegen in Mecklenburg-

Vorpommern, gefolgt vom angrenzenden Landkreis 

Uckermark in Brandenburg. Der Landkreis Emsland 

war bis zur Wiedervereinigung der größte Landkreis 

Deutschlands – jetzt liegt er mit 2  884 km2 nur noch 

auf Rang 7, bleibt aber der größte Landkreis Nie-

dersachsens.

Entwicklung der Zahl der kreisfreien Städte

Zwei wichtige Ereignisse spiegeln sich in den Zahlen 

über die Landkreise nicht wider, nämlich die Grün-

dung der Region Hannover am 1. November 2001 

und die der Städteregion Aachen am 21. Oktober 

2009. Bei Gründung der Region Hannover wurden 

der ehemalige Landkreis Hannover und der Kom-

munalverband Großraum Hannover aufgelöst, und 

die Landeshauptstadt – bis dahin eine kreisfreie 

Stadt – wurde ebenso wie die Städte und Gemein-

den des ehemaligen Landkreises Hannover, der wie 

ein Ring um die Landeshauptstadt lag, Teil der Re-

gion. Ähnlich wurde bei der Gründung der Städtere-

gion Aachen verfahren: Die ehemals kreisfreie Stadt 

Aachen wurde mit den 9 Gemeinden des Land-

kreises Aachen, der aufgelöst wurde, zur neuen 

Region zusammengeschlossen. Beide Regionsbil-

dungen hatten den Zweck, den sich aus den vielfäl-

tigen und intensiven Stadt-Umland-Verflechtungen 

ergebenden Notwendigkeiten und Aufgaben besser 

gerecht zu werden. Eine ähnliche Konstruktion gibt 

es im Saarland mit dem Regionalverband Saarbrü-

cken, dessen Vorläufer, der Stadtverband Saarbrü-

cken, 1974 im Zuge der Gebiets- und Verwaltungs-

reform im Saarland entstand. Das Saarland und 

Niedersachsen sind damit die einzigen Flächenlän-

der Deutschlands, deren Landeshauptstädte Saar-

brücken und Hannover zwar die bei weitem einwoh-

nerstärksten Gemeinden bzw. Städte des jeweiligen 

Landes sind, aber nicht den Status einer kreisfreien 

Stadt haben, weil sie eben Teil von Regionalverbän-

den sind.

Die Tabelle 3 und die Abbildung 4 informieren über 

die Entwicklung der Zahl der kreisfreien Städte. Die 

beiden Regionsbildungen haben sich hier quantitativ 

niedergeschlagen. 1990 gab es 117 kreisfreie Städte

und bis Ende 2017 ging deren Zahl moderat auf 

107 zurück. In dieser Zahl sind die Stadtstaaten Ber-

lin, Hamburg und Bremen mit den Städten Bremen 

und Bremerhaven inkludiert. Die meisten kreisfreien 

Städte gibt es derzeit mit 22 im bevölkerungsreichs-

 Tab. 3  Kreisfreie Städte 1990 bis 2017T3 | Kreisfreie Städte 1990 bis 2017

Anzahl %

 Baden-Württemberg .......... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 – –
 Bayern ................................ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 – –
 Berlin ................................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
 Brandenburg ...................... 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 - 33,3
 Bremen ............................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – –
 Hamburg ............................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
 Hessen ............................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 – –
 Mecklbg.-Vorpom. ............. 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 - 4 - 66,7
 Niedersachsen ................. 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 1 - 11,1
 Nordrhein-Westfalen .......... 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 - 1 - 4,3
 Rheinland-Pfalz .................. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 – –
 Saarland ............................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – X
 Sachsen ............................. 6 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 - 50,0
 Sachsen-Anhalt .................. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – –
 Schleswig-Holstein ............ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 – –
 Thüringen ........................... 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 +1 +20,0

 Deutschland ..................... 117 117 116 111 107 107 107 107 107 107 107 - 10 - 8,5

Land

Veränderung
1990 bis 2017
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31.03.
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ten Land Nordrhein-Westfalen und mit sogar 25 in 

Bayern, wobei diese zum Teil von Bevölkerung und 

Fläche her vergleichsweise klein sind. Viele der kreis-

freien Städte in Bayern sind regionale Zentren, die 

ringförmig von einem oft gleichnamigen Landkreis 

umgeben sind, so z. B. die Städte Ansbach, Bam-

berg, Bayreuth, Coburg, Hof, Rosenheim, Schwein-

furt, Straubing und Würzburg (vgl. Abbildung 1). 

In neun der 16 Länder blieb die Zahl der kreisfreien 

Städte im Betrachtungszeitraum konstant. In Nie-

dersachsen und Nordrhein-Westfalen nahm deren 

Zahl durch die oben erwähnten Regionsbildungen 

um jeweils eine Stadt ab. Auf der anderen Seite wuchs 

in Thüringen die Zahl der kreisfreien Städte von fünf 

auf sechs, weil 1998 mit Eisenach eine weitere Stadt 

diesen Status erhielt. In Mecklenburg-Vorpommern 

verloren durch die Gebietsreform 2011 die Städte 

Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund und Wis-

mar ihren Status als kreisfreie Stadt. In Brandenburg 

sank durch die oben erwähnte Kreisgebietsreform im 

Dezember 1993 die Zahl der kreisfreien Städte von 

sechs auf vier, weil Eisenhüttenstadt und Schwedt 

diesen Status verloren. Eine im Ergebnis ähnliche 

Entwicklung gab es in Sachsen, wo es zunächst 

im Jahr 1990 sechs kreisfreie Städte (Chemnitz, 

Dresden, Görlitz, Leipzig, Plauen, Zwickau) gab. Am  

1. Januar 1999 kam die Stadt Hoyerswerda dazu, so-

dass die Zahl der sächsischen kreisfreien Städte ei-

nige Jahre lang auf sieben anstieg, bis dann die dor-

tige Kreisneugliederung am 1. August 2008 die Zahl 

auf 3 (Chemnitz, Dresden, Leipzig) reduzierte.7 Diese 

Maßnahme war vor Ort zum Teil äußerst umstritten; 

die Stadt Plauen legte sogar Verfassungsbeschwerde 

gegen ihren Statusverlust ein, und in Zwickau trat der 

Oberbürgermeister aus Protest aus seiner Partei aus.8

Entwicklung der Zahl der Gemeinden

Am 31. März 2017 gab es, wie Tabelle 4 zeigt, bun-

desweit 11  056 Gemeinden9, am 31. Dezember 1990 

waren es noch 16  127 (vgl. auch Abbildung 5). Im Un-

tersuchungszeitraum von 26 Jahren sank damit de-

ren Zahl um 5  071 bzw. 31,4 %. Aktuell unterscheiden 

sich die Flächenländer10 erheblich in ihrer Gemeinde-

struktur: Auf der einen Seite stehen Länder wie Ba-

den-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein und 

vor allem Rheinland-Pfalz mit einer sehr kleinteiligen 

Struktur von jeweils mehr als 1  000 Gemeinden. Die 

Durchschnittsgemeinde in Rheinland-Pfalz umfasst 

9 km2 und hat 1  764 Einwohnerinnen und Einwohner 

(vgl. Tabelle 5).11 Auf der anderen Seite steht Nord-

Abb. 5
Zahl der Gemeinden 1990 und 2017
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 Tab. 4  Gemeinden 1990 bis 2017
T4 | Gemeinden 1990 bis 2017

Anzahl %

 Baden-Württemberg ..  1 111   1 111   1 111   1 102   1 101   1 101   1 101   1 101   1 101   1 101   1 101  - 10 - 0,9
 Bayern ........................  2 051   2 056   2 056   2 056   2 056   2 056   2 056   2 056   2 056   2 056   2 056   +5  +0,2
 Berlin ..........................   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1  – –
 Brandenburg ..............  1 794   1 474    420    419    419    419    419    418    418    417    417  - 1 377 - 76,8
 Bremen ......................   2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2  – –
 Hamburg ....................   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1  – –
 Hessen .......................   426    426    426    426    426    426    426    426    426    426    426  – –
 Mecklbg.-Vorpom. .....  1 124   1 000    851    814    805    783    780    757    755    753    753  - 371 - 33,0
 Niedersachsen .........  1 031   1 032   1 025   1 024   1 010   1 010   1 002    993    973    946    946  - 85 - 8,2
 Nordrhein-Westfalen .   396    396    396    396    396    396    396    396    396    396    396  – –
 Rheinland-Pfalz .........  2 304   2 306   2 306   2 306   2 306   2 306   2 306   2 305   2 305   2 305   2 305  +1  +0,0
 Saarland .....................   52    52    52    52    52    52    52    52    52    52    52  – –
 Sachsen .....................  1 626    544    514    485    468    454    438    431    429    426    423  - 1 203 - 74,0
 Sachsen-Anhalt .........  1 367   1 289   1 056    300    220    219    222    218    218    218    218  - 1 149 - 84,1
 Schleswig-Holstein ....  1 131   1 130   1 125   1 116   1 116   1 116   1 110   1 110   1 110   1 110   1 110  - 21 - 1,9
 Thüringen ...................  1 710   1 017    998    942    913    878    849    849    849    849    849  - 861 - 50,4

 Deutschland .............  16 127   13 837   12 340   11 442   11 292   11 220   11 161   11 116   11 092   11 059   11 056  - 5 071 - 31,4

Land

Veränderung
1990 bis 2017

Jahr (31.12.)
31.03.
20171990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7  Vgl. die Seite „Verwal-
tungsgliederung“ des 
Internet-Programms 
des Statistischen 
Landesamtes des 
Freistaates Sachsen, 
https://www.statistik.
sachsen.de/html/400.
htm, abgerufen 
am 5.3.2018.

8  Vgl. Artikel „Dietmar 
Vettermann“ in 
Wikipedia, abgerufen 
am 5.3.2018. 

9  Einschließlich der 
Städte Berlin, Ham-
burg, Bremen und 
Bremerhaven sowie 
in Niedersachsen 
der gemeindefreien 
Bezirke Lohheide 
und Osterheide.

10  Dass sich die drei 
Stadtstaaten hier 
strukturell von den 
Flächenländern un-
terscheiden, versteht 
sich von selbst.

11  Die Tabelle 5 bezieht 
die Zahl der Gemein-
den usw. auf die 
Gesamtfläche der Län-
der, einschließlich ge-
meindefreier Gebiete. 

https://www.statistik.sachsen.de/html/400.htm,
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rhein-Westfalen, wo eine Durchschnittsgemeinde 

86 km2 und 45  177 Menschen umfasst. Eine nord-

rhein-westfälische Gemeinde ist damit bevölkerungs-

mäßig 26-mal größer als eine rheinland-pfälzische. 

Die Ursache dafür liegt in den Gebiets- und Verwal-

tungsreformen der siebziger Jahre, als bezüglich der 

Gemeinden unterschiedliche Wege eingeschlagen 

wurden. Während in Nordrhein-Westfalen, Hessen 

und im Saarland große kommunale Gebilde durch 

Eingemeindungen geschaffen wurden, blieben in 

den genannten vier Ländern auch kleinere Gemein-

den überwiegend selbstständig, wurden aber zum 

Teil in verschiedenartigen Kommunalverbänden zu-

sammengefasst (siehe im folgenden Abschnitt).

Niedersachsens Gemeinden sind im Schnitt 50 km2 

groß bei einer Bevölkerung von durchschnittlich 

8  399 Menschen und damit flächenmäßig deutlich 

und der Bevölkerung nach ein wenig größer als im 

Bundesdurchschnitt (32 km2/7  464 Menschen). Be-

sonders „gemeindereich“ waren 2017 die Länder 

Bayern mit 2  056 und vor allem Rheinland-Pfalz mit  

2  305 Gemeinden. 

Im Untersuchungszeitraum blieb die Zahl der Ge-

meinden in den westlichen Flächenländern weitge-

hend konstant. In Bayern nahm ihre ohnehin hohe 

Zahl sogar noch um fünf zu, und auch in Rheinland-

Pfalz gab es 2017 eine Gemeinde mehr als 1990.12 

Ganz anders in Ostdeutschland: In Sachsen-Anhalt 

ging ihre Zahl um 84,1 %, in Brandenburg um 76,8 %, 

in Sachsen um 74,0 %, in Thüringen um 50,4 % und in 

Mecklenburg-Vorpommern um 33,0 % zurück. Insge-

samt ging in Ostdeutschland die Zahl der Gemeinden 

um 4  961 Einheiten zurück. Dieser Rückgang vollzog 

sich im Wesentlichen bis Ende 2010 und hat seitdem 

an Tempo verloren, wenngleich er durchaus noch 

nicht abgeschlossen ist.

Die Entwicklung in Niedersachsen verlief etwas an-

ders. Hier verringerte sich die Zahl der Gemein-

den im Gesamtzeitraum 1990 bis 2017 im nennens-

werten Umfang per Saldo um 85 bzw. 8,2 %.13 Das 

war im Vergleich der westdeutschen Flächenländer 

die höchste Abnahmerate. Sie blieb zwar deutlich 

unter der der ostdeutschen Flächenländer, es gibt 

aber einen deutlichen Unterschied in der zeitlichen 

Abfolge: Während in den ostdeutschen Flächenlän-

dern die Entwicklung bis 2010 ein viel höheres Tem-

po hatte als danach, war es in Niedersachsen um-

gekehrt: Hier gab es bis Ende 2009 relativ wenig 

Bewegung, und erst ab dem Jahr 2010 nahm die 

Zahl der Eingemeindungen bzw. Zusammenschlüs-

se von Gemeinden in stärkerem Maße zu. Die Ursa-

chen dafür waren ein wachsender demografischer 

Druck durch Abwanderung, Unterjüngung und sin-

kende Bevölkerungszahlen und damit verbundene 

Haushaltsprobleme der Kommunen.14 

Entwicklung der Zahl der Gemeindeverbände

Zwischen der Ebene der Landkreise und der Ebe-

ne der Kommunen gibt es in einigen Flächenländern 

12  In Rheinland-Pfalz gab 
es im Untersuchungs-
zeitraum sowohl einige 
Eingemeindungen als 
auch Neubildungen 
von Gemeinden, indem 
kleinere Ortschaften 
ihre Selbstständigkeit 
wieder erlangten.

13  Zu den Ursachen und 
zum Verlauf seit 1974 
vgl. Lothar Eichhorn, 
Zahl der Gemeinden 
sinkt im Jahr 2013 auf 

  1 000, in: Statistische 
Monatshefte Nieder-

  sachsen 6/2013, 
  S. 304–306 sowie Lothar 

Eichhorn, Anfang 2015 
nur noch 971 Gemeinden 
und 122 Samtgemein-
den – Aktuelle und 
künftige Änderungen 
des Gemeinde- und 
Samtgemeindebestandes 
in Niedersachsen, in: 
Statistische Monatshefte 
Niedersachsen 9/2015, 

  S. 490 bis 493. Die Zahl 
von 85 ist eine saldierte 
Zahl. Tatsächlich wurden 
mehr Gemeinden 
aufgelöst, aber es gab 
auch einen Zuwachs: 
die sechs Gemeinden 
des ostelbischen Amtes 
Neuhaus, die 1993 von 
Mecklenburg-Vorpommern 
zu Niedersachsen 
kamen und noch im

  selben Jahr zur Einheits- 
gemeinde Amt Neuhaus

  zusammengeschlossen
  wurden.

14  Nähere Information 
vgl. ebenda, S. 305.

 Tab. 5  Zahl und Durchschnittsgröße der Gemeinden Deutschlands nach LändernT5 | Zahl und Durchschnittsgröße der Gemeinden Deutschlands nach Ländern

Fläche Bevölkerung

Anzahl km2 1 000 Ew/km2 km2 Anzahl

 Baden-Württemberg ............... 1 101 35 674 10 952  307  32  9 947
 Bayern ..................................... 2 056 70 542 12 931  183  34  6 289
 Berlin .......................................  1  891 3 575 4 012  891 3 574 800
 Brandenburg ...........................  417 29 654 2 495  84  71  5 982
 Bremen ...................................  2  420  679 1 616  210  339 400
 Hamburg .................................  1  755 1 810 2 398  755 1 810 400
 Hessen ....................................  426 21 116 6 213  294  50  14 585
 Mecklenburg-Vorpommern ....  753 23 293 1 611  69  31  2 139
 Niedersachsen .....................  946 47 710 7 946  167  50  8 399
 Nordrhein-Westfalen ..............  396 34 113 17 890  524  86  45 177
 Rheinland-Pfalz ...................... 2 305 19 858 4 066  205  9  1 764
 Saarland ..................................  52 2 571  997  388  49  19 167
 Sachsen ..................................  423 18 450 4 082  221  44  9 650
 Sachsen-Anhalt ......................  218 20 452 2 236  109  94  10 258
 Schleswig-Holstein ................. 1 110 15 802 2 882  182  14  2 596
 Thüringen ................................  849 16 202 2 158  133  19  2 542

 Deutschland ......................... 11 056 357 578 82 522  231  32  7 464

Land

Durchschnittsgröße nachGemeinden
am

31.03.2017

Fläche am 
31.12.2016

Bevölkerung
am

31.12.2016

Bevölkerungs-
dichte am
31.12.2016
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eine Zwischenstufe von Gemeindeverbänden.15 In 

diesen Gemeindeverbänden, die fast ausschließlich 

im ländlichen Raum anzutreffen sind, sind zumeist 

kleinere Gemeinden zusammengeschlossen, um 

Verwaltungsarbeiten und Aufgaben des „übertra-

genen Wirkungskreises“ effizient und professionell 

erledigen zu können. Die Mitgliedsgemeinden die-

ser Verwaltungsgemeinschaften behalten ihre recht-

liche Selbstständigkeit: Ihre Bürgerinnen und Bürger 

wählen einen Gemeinderat und ihre Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeister. Sie können auch z. B. 

über Realsteuerhebesätze entscheiden. Die eigent-

liche Verwaltungsarbeit wird in der Regel von dem 

Gemeindeverband erledigt, während die Mitglieds-

gemeinden zumeist ehrenamtlich geführt werden.

Die rechtliche und organisatorische Form dieser Ge-

meindeverbände sowie deren Zuständigkeitsbe-

reich sind im Ländervergleich äußerst vielgestaltig. 

Sie sind oftmals, aber durchaus nicht immer, eigene 

Körperschaften mit einer direkten Wahl der Vertre-

tungsorgane. Immer aber haben sie die Aufgabe, ih-

re zumeist kleinen Mitgliedsgemeinden von der ori-

ginären Verwaltungsarbeit zu entlasten und diese 

damit zu unterstützen. In Niedersachsen gibt es die 

Rechtsform der Samtgemeinde, die auf eine lange 

Tradition zurückblicken kann: Sie stammt schon aus 

dem Königreich Hannover. In Rheinland-Pfalz und 

in Sachsen-Anhalt gibt es die Verbandsgemeinden, 

in Bayern die Verwaltungsgemeinschaften. Auch in 

Sachsen gibt es Verwaltungsgemeinschaften und 

Verwaltungsverbände, in Schleswig-Holstein Äm-

ter, in Thüringen ebenfalls Verwaltungsgemeinschaf-

ten. Wenn in zwei Ländern derselbe Begriff verwen-

det wird, so muss das durchaus nicht heißen, dass 

diese Institutionen dieselben Strukturen haben – die 

landesgesetzlichen Regelungen unterscheiden sich 

zumindest im Detail erheblich voneinander.

In einigen Ländern gibt es diese kommunalen Zu-

sammenschlüsse nicht. Neben den Stadtstaaten sind 

dies Nordrhein-Westfalen, Hessen und das Saarland. 

In diesen Ländern wurde in den siebziger Jahren ra-

dikaler eingemeindet als in den anderen Flächenlän-

dern, so dass sowohl nach der Fläche als auch nach 

der Kopfzahl im Bundesvergleich überdurchschnitt-

lich große Gemeinden entstanden (vgl. Tabelle 5), 

deren Zahl seit 1990 völlig konstant blieb. Bis heu-

te ist in der Diskussion umstritten, welcher Weg der 

kommunalen Neugliederung der bessere war: Für 

die „großräumige Lösung“ spricht sicherlich die Tat-

sache der größeren Konstanz im Zeitablauf und der 

zumindest einfacher scheinenden Struktur durch 

Fortfall der Zwischenebene der Verwaltungsgemein-

schaften. Andererseits nimmt die Lösung, die z. B. 

in Niedersachsen mit dem Fortbestand der Samtge-

 Tab. 6  Gemeindeverbände und verbandsangehörige Gemeinden 2006 bis 2012T6 | Gemeindeverbände und verbandsangehörige Gemeinden 2006 bis 2012

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

 Baden-Württemberg .......   272   921   271   919   271   919   270   911   270   911   270   911   270   911
 Bayern .............................   314   991   313   988   313   987   313   987   313   987   313   987   313   987
 Berlin ...............................             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –
 Brandenburg ...................   54   272   54   272   54   272   53   271   53   271   53   271   53   271
 Bremen ............................             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –
 Hamburg .........................             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –
 Hessen ............................             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –
 Mecklenbg.-Vorpom. ......   79   843   79   843   79   842   78   776   78   773   78   765   78   743
 Niedersachsen ..............   138   735   138   735   138   735   138   735   137   735   131   722   131   722
 Nordrhein-Westfalen .......             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –
 Rheinland-Pfalz ...............   163  2 257   163  2 257   163  2 257   163  2 258   163  2 258   163  2 258   161  2 258
 Saarland ..........................             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –
 Sachsen ..........................   108   279   105   270   104   266   100   254   99   251   94   236   89   223
 Sachsen-Anhalt ...............   94  1 004   92   987   90   972   82   787   30   203   19   117   18   115
 Schleswig-Holstein .........   116  1 026   112  1 029   87  1 040   87  1 033   87  1 033   87  1 033   85  1 034
 Thüringen ........................   127   868   123   844   124   839   121   828   121   820   116   788   111   759

 Deutschland ..................  1 465  9 196  1 450  9 144  1 423  9 129  1 405  8 840  1 351  8 242  1 324  8 088  1 309  8 023

Jahr (31.12.)

20072006 2008

Land

2012201120102009

15  Wenn im Folgenden 
von Gemeindeverbän-
den die Rede ist, sind 
stets die kommunalen 
Zusammenschlüsse 
unterhalb der Kreisebene 
gemeint, niemals aber die 
Landkreise, die ebenfalls 
Gemeindeverbände sind.
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meinden gewählt wurde, mehr Rücksicht auf örtliche 

Identitäten und auch Empfindlichkeiten und lässt 

den kleineren Gemeinden mehr Selbstständigkeit. 

Diese Lösung ist zumindest näher am Leitbegriff der 

Selbstverwaltung der „örtlichen Gemeinschaft“.

Für die Regionalstatistik ergibt sich übrigens aus die-

ser unterschiedlichen Territorialstruktur der Flächen-

länder das Problem der Vergleichbarkeit der Ge-

meindedaten. Wenn z. B. kommunale Daten aus 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen miteinan-

der verglichen werden, so sollte man in aller Regel 

in Niedersachsen auf die Daten der Samtgemein-

den sowie derjenigen Gemeinden, die nicht Mit-

glied einer Samtgemeinde sind, zurückgreifen, um 

mit den NRW-Daten kompatible Gebilde zu untersu-

chen. Auch wenn zwei Einheitsgemeinden miteinan-

der verglichen werden, muss die unterschiedliche 

Vorgehensweise in der Gebietsneugliederung be-

rücksichtigt werden. So ist die Stadt Höxter in Nord-

rhein-Westfalen der amtlichen Einwohnerzahl nach 

größer als ihre niedersächsische Nachbarstadt Holz-

minden auf dem anderen Weserufer. Die Kernstadt 

von Holzminden ist aber deutlich größer als die von 

Höxter; dass Höxter als größer als Holzminden er-

scheint, liegt daran, dass nach Höxter am 1. Januar 

1970 zahlreiche Gemeinden eingegliedert wurden.

Abb. 6
Zahl der Gemeindeverbände 2006 und 2017
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Abb. 7
Zahl der Mitgliedsgemeinden von Gemeinde-
verbänden 2006 und 2017
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 Gemeindeverbände und verbandsangehörige Gemeinden 2013 bis 2017Noch: T6 | Gemeindeverbände und verbandsangehörige Gemeinden 2013 bis 2017

An-
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Gemein-
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An-
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ver-
bands-
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Gemein-
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An-
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ver-
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Gemein-
den

An-
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Gemein-
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An-
zahl

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

ver-
bands-
ange-
hörige

Gemein-
den

  270   911   270   911   270   911   270   911   270   911  ………….. Baden-Württemberg
  312   985   312   985   312   985   312   985   311   982 …………………… Bayern
     –          –             –              –              –              –              –              –              –              – ……………………… Berlin
  52   271   52   270   52   270   52   269   52   269 ………………….. Brandenburg
     –          –             –              –              –              –              –              –              –              – ……..……………… Bremen
     –          –             –              –              –              –              –              –              –              – ……………… Hamburg
     –          –             –              –              –              –              –              –              –              – ……….……………… Hessen
  78   740   76   717   76   715   76   713   76   713 …………….. Mecklenbg.-Vorpom.

  129   713   126   703   122   684   116   653   116   653 …………………. Niedersachsen
     –          –             –              –              –              –              –              –              –              – ………………. Nordrhein-Westfalen

  161  2 258   149  2 263   150  2 263   150  2 263   146  2 263 ……………….. Rheinland-Pfalz
     –          –             –              –              –              –              –              –              –              – ……………… Saarland
  80   201   77   194   76   191   75   189   73   185 ………………… Sachsen
  19   117   18   114   18   114   18   114   18   114 ………………….. Sachsen-Anhalt
  85  1 026   85  1 024   85  1 024   85  1 024   84  1 024 …………….. Schleswig-Holstein

  108   738   108   738   108   738   108   738   108   738 ………..…………….. Thüringen

 1 294  7 960  1 273  7 919  1 269  7 895  1 262  7 859  1 254  7 852 ……………….. Deutschland

Land

Jahr (31.12.)
31.03.2017

2013 2014 2015 2016
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           –            –
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- 2

Ge-
meinde-
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Veränderung 2006 
bis 2017 der Zahl der

- 3
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           –            –
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           –            –
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           –            –

           –            –
- 3 - 130

- 22
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Es ist statistisch sehr schwer, bundesweit die Zahl 

der Gemeindeverbände zuverlässig zu ermitteln. Am 

31. März 2017 gab es bundesweit 1  254 Gemeinde-

verbände mit 7  852 Mitgliedsgemeinden. Man kann 

sich gut vorstellen, dass es hier sehr viel Bewegung 

und Unübersichtlichkeit gibt: Mitgliedsgemeinden 

fusionieren; einzelne Gemeinden schließen sich an-

deren als den bisherigen Verbänden an; die Mit-

glieder eines Gemeindeverbands fusionieren zu ei-

ner Gemeinde, evtl. mit Ausnahme einer Gemeinde; 

zwei oder mehr Verbände fusionieren usw. Es gibt 

zahlreiche Möglichkeiten, und das Feld der Gemein-

deverbände ist in gesamtnationaler Betrachtung 

weit, „bunt“, vielgestaltig und nicht immer übersicht-

lich. Die Tabelle 6 sowie die Abbildungen 6 und 7 

informieren daher über die Zahl der Gemeindever-

bände und deren Mitgliedsgemeinden in der Ent-

wicklung erst seit dem Jahr 2006; ältere Daten wa-

ren bundesweit nicht verfügbar.

Ende 2006 gab es bundesweit 1  465 Gemeindever-

bände, Ende März 2017 waren es noch 1  254. 2006 

hatten diese 9  196 Mitgliedsgemeinden, Ende März 

2017 nur noch 7  852. Die Zahl der Verbände sank 

damit um 211 bzw. 14,4 %, und die Zahl ihrer Mitglie-

der zugleich um 1  344 bzw. 14,6 %, also in etwa im 

gleichen Tempo. Ende März 2017 waren damit bun-

desweit 71,0 % aller Gemeinden Mitglied in einem 

Gemeindeverband. Zumindest quantitativ besonde-

re Relevanz hatte diese regionale Gliederungsebene 

in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und 

Schleswig-Holstein, wo jeweils deutlich mehr als  

90 % aller Gemeinden dazu gehörten (vgl. Tabelle 7). 

In Niedersachsen waren 653 von 946 Gemeinden 

Samtgemeinde-Mitglieder, ein Anteil von 69,0 %.

In 10 von 16 Ländern gibt es Gemeindeverbände. 

In allen diesen Ländern nahmen deren Zahl und die 

ihrer Mitgliedsgemeinden im Vergleich zu 2006 ab, 

wobei diese Abnahme in Baden-Württemberg, Bay-

ern und Brandenburg sehr gering war. Am stärksten 

ging die Zahl in Sachsen-Anhalt zurück, und zwar 

von 94 bzw.1  004 auf nur noch 18 bzw. 114. Diese 

114 Mitgliedsgemeinden stellen aber immer noch 

mehr als die Hälfte der sachsen-anhaltinischen Ge-

meinden. In Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2014 ei-

nen nennenswerten Rückgang der Zahl der Gemein-

deverbände von 161 auf 149, denn zum 1. Juli 2014 

wurden dort per Gesetz zahlreiche Verbandsge-

meinden fusioniert16, wobei aber die Zahl der Orts-

gemeinden konstant blieb.

In Niedersachsen sank die Zahl der Samtgemein-

den im Betrachtungszeitraum von 138 auf 116 und 

die der Mitgliedsgemeinden von 735 auf 653. In Nie-

dersachsen – für das längere zuverlässige Zeitrei-

hen vorliegen – ist ein langanhaltender fast konti-

nuierlicher Rückgang zu beobachten. Im Jahr 1974 

gab es noch 143 Samtgemeinden mit 745 Mitglie-

dern – in knapp 44 Jahren eine Abnahme um 27 

Samtgemeinden.

Wie geht es weiter?

Der aufgezeigte Trend zur Konzentration der regio-

nalen Einheiten und damit der Verringerung ihrer 

Zahl wird mit großer Sicherheit weiter gehen. Dafür 

sorgen

• die demografische Entwicklung vor allem in sol-

chen Regionen, die von Abwanderung und Be-

völkerungsrückgang betroffen sind,

• dadurch ausgelöste Haushalts- und Finanzie-

rungsprobleme, 

• die stärkere Mobilität der Bevölkerung, die groß-

räumigere Vernetzungen und Kooperationen er-

fordert sowie nicht zuletzt 

• die Digitalisierung aller Lebensbereiche, die u. a. 

dazu führt, dass kommunale Dienstleistungen 

nicht immer ortsgebunden vorgehalten werden 

T7 | Zahl der Gemeinden und Zahl der Mitgliedsgemein-
       den von Gemeindeverbänden am 31.03.2017

Gemein-
den

%

 Baden-Württemberg ................ 1 101  911 82,7
 Bayern ...................................... 2 056  982 47,8
 Berlin ........................................  1 – –
 Brandenburg ............................  417  269 64,5
 Bremen .....................................  2 – –
 Hamburg ..................................  1 – –
 Hessen .....................................  426 – –
 Mecklenburg-Vorpommern .....  753  713 94,7
 Niedersachsen ......................  946  653 69,0
 Nordrhein-Westfalen ................  396 – –
 Rheinland-Pfalz ........................ 2 305 2 263 98,2
 Saarland ...................................  52 – –
 Sachsen ...................................  423  185 43,7
 Sachsen-Anhalt ........................  218  114 52,3
 Schleswig-Holstein .................. 1 110 1 024 92,3
 Thüringen .................................  849  738 86,9

 Deutschland .......................... 11 056 7 852 71,0

Darunter
Mitgliedsgemeinden

Anzahl

Land

Tab. 7  Zahl der Gemeinden und Zahl der  
           Mitgliedsgemeinden von Gemeinde- 
           verbänden am 31.03.2017

16  Vgl. Homepage des 
Rheinland-Pfälzischen 
Ministeriums des 
Innern und für Sport, 
Thema Gebietsreform, 
https://mdi.rlp.de/
de/unsere-themen/
staedte-und

  gemeinden/kommu-
nal-und-verwaltungs-
reform, abgerufen 
am 28.03.2018.

https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/kommunal-und-verwaltungsreform
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higen Landkreis oft eine Zahl von 150  000 Menschen 

genannt. Zahlreiche Landkreise Deutschlands und 

speziell auch Niedersachsens sind deutlich kleiner. 

Die Landkreise Holzminden, Lüchow-Dannenberg17 

und Wittmund erreichten Ende 2016 noch nicht ein-

mal die Hälfte des Schwellenwertes, denn sie hatten 

weniger als 75  000 Einwohnerinnen und Einwohner. 

Ob diese Gebietskörperschaften künftig langfristig 

erhalten bleiben, müssen in erster Linie deren Bür-

gerinnen und Bürger sowie ihre gewählten Vertre-

tungskörperschaften selbst entscheiden. Sollten sie 

– ähnlich wie der frühere Landkreis Osterode am 

Harz – den Weg einer Fusion mit einem benach-

barten Kreis gehen wollen, sind selbstverständlich 

auch der Wille und die Interessen derjenigen Kreise, 

die als Fusionspartner in Betracht kommen, mit ent-

scheidend. 

Vielleicht noch schwieriger zu bewerkstelligen als 

gemeindliche Zusammenschlüsse sind Zusammen-

schlüsse auf der Landkreisebene. In der Literatur 

wird als Mindestbevölkerung für einen handlungsfä-

higen Landkreis oft eine Zahl von 150  000 Menschen 

genannt. Zahlreiche Landkreise Deutschlands und 

speziell auch Niedersachsens sind deutlich kleiner. 

Die Landkreise Holzminden, Lüchow-Dannenberg17 

und Wittmund erreichten Ende 2016 noch nicht ein-

mal die Hälfte des Schwellenwertes, denn sie hatten 

weniger als 75  000 Einwohnerinnen und Einwohner. 

Ob diese Gebietskörperschaften künftig langfristig 

erhalten bleiben, müssen in erster Linie deren Bür-

gerinnen und Bürger sowie ihre gewählten Vertre-

tungskörperschaften selbst entscheiden. Sollten sie 

– ähnlich wie der frühere Landkreis Osterode am 

Harz – den Weg einer Fusion mit einem benach-

barten Kreis gehen wollen, sind selbstverständlich 

auch der Wille und die Interessen derjenigen Kreise, 

die als Fusionspartner in Betracht kommen, mit ent-

scheidend. 

17  Das scheinbar so 
durchschnittliche 
Niedersachsen ist 
bezüglich seiner 
Kreisstruktur ein 
Land der Extreme. In 
Niedersachsen liegen 
der kleinste Landkreis 
Deutschlands, nämlich 
Lüchow-Dannenberg, 
und der bundesweit 
größte, die Region 
Hannover – immer 
an der Bevölkerungs-
zahl gemessen.

müssen, weil sie über das Netz elektronisch ver-

fügbar sind.

Auf der anderen Seite gibt es aus guten Gründen 

die institutionelle Garantie der kommunalen Selbst-

verwaltung im Grundgesetz und den Länderverfas-

sungen. Gerade die zunehmende Bedeutung der Zi-

vilgesellschaft und ihrer handelnden Personen, die 

nahezu immer lokal oder regional handeln, erfor-

dert zwingend starke Kommunen und Kommunal-

verbände als feste institutionelle Kontakte der zivil-

gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure und als 

Plattform für ihr Agieren. Die Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft werden trotz – oder besser 

sogar wegen – der Globalisierung und Internationa-

lisierung immer bedeutungsvoller. Weitere kommu-

nale Zusammenschlüsse zu immer größeren und in 

der Tendenz ortsferneren Einheiten werden darum 

von der Bevölkerung oft sehr kritisch gesehen. Viele 

Menschen befürchten einen Kontrollverlust in der ei-

genen Gemeinde, aktive Kommunalpolitikerinnen 

und -politiker beklagen einen Machtverlust – gera-

de die in der Kommune Aktiven sind oft gegen staat-

lich verordnete Fusionen. Darum hat z. B. die thü-

ringische Landesregierung Ende 2017 ihre Pläne 

zu einer groß angelegten Funktional- und Gebiets-

reform ad acta gelegt. Hier soll – ähnlich wie auch 

in Niedersachsen – nichts „von oben“ angeordnet 

werden. Freiwillige kommunale Zusammenschlüsse 

werden aber weiterhin in Thüringen wie auch in Nie-

dersachsen mit „Finanzspritzen“ staatlich gefördert. 

Solche freiwilligen Zusammenschlüsse, wie es sie  

z. B. in Niedersachsen seit 2010 verstärkt gibt, ha-

ben vor Ort eine hohe Akzeptanz und werden von al-

len Seiten begrüßt.

Vielleicht noch schwieriger zu bewerkstelligen als 

gemeindliche Zusammenschlüsse sind Zusammen-

schlüsse auf der Landkreisebene. In der Literatur 

wird als Mindestbevölkerung für einen handlungsfä-
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